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Regeste

Bestellung der amtlichen Verteidigung (Art. 133 StPO)

Erwägungen

E. 1
Das Gesuch von A. um Anordnung einer amtlichen Verteidigung wird abgewiesen.

E. 2
Die Verfahrenskosten (SN.2021.25) werden mit dem Endentscheid im Verfahren
SK.2021.29 festgelegt. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts

Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber Zustellung an - Frau Rechtsanwältin Katja
Ammann, Verteidigerin von A. (Beschuldigter)

Zur Kenntnis an ■ Bundesanwaltschaft, Frau Simone Meyer-Burger, Staatsanwältin des
Bundes

- 4 - SK.2021.29 Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des
Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das
Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils
bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung
angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 1 StPO; Art. 38a StBOG). Mit der
Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der
Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und
Missbrauch des Ermessens, Rechts- verweigerung und Rechtsverzögerung, die
unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes so- wie Unangemessenheit
(Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach
Zustellung des begründeten Urteils der Berufungs- kammer des Bundesstrafgerichts eine
schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil
vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen
Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils
angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399
Abs. 3 und 4 StPO). Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen
Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des
Bundesstrafge- richts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende
Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art.
396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Gegen den Entschädigungsentscheid kann die
amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begrün- det Beschwerde bei der
Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a und Art. 396



Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden:
Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Miss- brauch des Ermessens,
Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige
Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung
der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde
abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen
diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen,
der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO).
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